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Zur Anwendung von § 50d Abs. 1
Satz 11 EStG i.d.F. des Amtshilfe
richtlinie-Umsetzungsgesetzes
auf Ausschüttungen an eine US-
amerikanische sogenannte S-
Corporation

Einer US-amerikanischen sogenannten S-Corporation, die in den
Vereinigten Staaten von Amerika (USA) infolge der Ausübung des
steuerlichen Wahlrechts wie eine Personengesellschaft behandelt wird,
aus deutscher Sicht aber eine Kapitalgesellschaft ist, steht als
nutzungsberechtigter Gesellschaft für die Ausschüttungen einer
deutschen Kapitalgesellschaft das sogenannte Schachtelprivileg nach
Art. 10 Abs. 3 DBA-USA 1989/2008 zu, soweit die von der Gesellschaft
bezogenen Einkünfte in den USA bei ihren in den USA ansässigen
Gesellschaftern wie Einkünfte dort Ansässiger besteuert werden. Dies
hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden.

https://blogs.pwc.de/en/steuern-und-recht/article/254874/
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Sachverhalt

Die Klägerin zu 1. ist eine Kapitalgesellschaft US-amerikanischen Rechts mit Sitz in den Vereinigten

Staaten von Amerika (USA). Sie hat nach US-amerikanischem Steuerrecht für die Besteuerung als

sogenannte S-Corporation optiert und ist daher in den USA nicht körperschaftsteuerpflichtig; ihre Einkünfte

werden stattdessen unmittelbar bei den in den USA ansässigen Gesellschaftern besteuert (Subchapter S,

§§ 1361 bis 1378 des Internal Revenue Code). Gesellschafter der Klägerin zu 1. sind ausschließlich

natürliche Personen, die in den USA ansässig sind, sowie nach US-amerikanischem Recht errichtete und in

den USA ansässige Trusts, deren Begünstigte wiederum ausschließlich in den USA ansässige natürliche

Personen sind. Die Gesellschafter der Klägerin zu 1. sind die Kläger und Revisionsbeklagten zu 2. bis 17.

(Kläger zu 2. bis 17.).

Mit Schreiben vom 14.03.2014 beantragte die Klägerin zu 1. formlos die vollständige Erstattung

einbehaltener Kapitalertragsteuer nebst Solidaritätszuschlag aus den Ausschüttungen aus ihrer Beteiligung

an einer inländischen GmbG und reichte mit Schreiben vom 21.05.2014 unter anderem ein ausgefülltes

Antragsformular "Antrag auf Erstattung der deutschen Abzugsteuern von Kapitalerträgen" ein, wobei sie als

Erstattungsberechtigten "… Corp. (S-Corporation) für ihre Gesellschafter" eingetragen hatte. Die

Gesellschafter ergaben sich aus dem ebenfalls beigefügten Dokument "Form 6166" für das Tax Year 2013.

Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) erstattete zunächst der Klägerin zu 1. auf Antrag einen Teil der

einbehaltenen Kapitalertragsteuer nebst Solidaritätszuschlag. Im weiteren Verlauf des Verfahrens erließ das

BZSt einen zusammengefassten Bescheid über die Freistellung und Erstattung von deutschen

Abzugsteuern vom Kapitalertrag gegenüber den Gesellschaftern der Klägerin zu 1.

Nach erfolglosem Einspruch gegen diesen Bescheid erhoben sowohl die Kläger zu 2. bis 17. als auch die

Klägerin zu 1. Klagen auf Erstattung der vollständigen Kapitalertragsteuer nebst Solidaritätszuschlag, die

durch das FG zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbunden wurden.

Die Klage der Kläger zu 2. bis 17. vor dem Finanzgericht Köln hatte Erfolg, während die Klage der Klägerin

zu 1. als unbegründet abgewiesen wurde.

Entscheidung des BFH

Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die Revision als unbegründet

zurückgewiesen.

Das FG ist im Ergebnis zu Recht davon ausgegangen, dass den Klägern zu 2. bis 17. ein vollständiger

Erstattungsanspruch, da sie nach §50d Abs.1 Satz11 EStG a.F. verfahrensrechtlich befugt sind, den

originär bei der Klägerin zu 1. entstandenen Erstattungsanspruch geltend zu machen.

Einer US-amerikanischen sogenannten S-Corporation, die in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA)

infolge der Ausübung des steuerlichen Wahlrechts wie eine Personengesellschaft behandelt wird, aus

deutscher Sicht aber eine Kapitalgesellschaft ist, steht als nutzungsberechtigter Gesellschaft für die

Ausschüttungen einer deutschen Kapitalgesellschaft das sogenannte Schachtelprivileg nach Art. 10 Abs. 3

Seite 2 von 3

 Zur Anwendung von § 50d Abs. 1 Satz 11 EStG i.d.F. des Amtshilferichtlinie-
Umsetzungsgesetzes auf Ausschüttungen an eine US-amerikanische
sogenannte S-Corporation
Article No.: 254874



Downloaded from Blogs on 13.06.2026 14:05

DBA-USA 1989/2008 zu, soweit die von der Gesellschaft bezogenen Einkünfte in den USA bei ihren in den

USA ansässigen Gesellschaftern wie Einkünfte dort Ansässiger besteuert werden (Bestätigung des

Senatsurteils vom 26.06.2013 - I R 48/12, BStBl II 2014, 367).

Daran ändert § 50d Abs. 1 Satz 11 des Einkommensteuergesetzes i.d.F. des Amtshilferichtlinie-

Umsetzungsgesetzes materiell-rechtlich nichts.

Aus der Anwendung der Vorschrift auf die Ausschüttungen an eine S-Corporation ergibt sich lediglich, dass

nicht diese selbst, sondern deren Gesellschafter den Anspruch auf Erstattung der einbehaltenen und

abgeführten Kapitalertragsteuer gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern geltend zu machen haben.

Fundstelle

BFH, Urteil vom 11. März 2026 (I R 13/23), veröffentlicht am 28. Mai 2026.

Eine englische Zusammenfassung dieses Urteils finden Sie hier.
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